
Anlage 2 zur Vorlage V/0073/2016 
Wesentliche Anpassungen in der Übersicht 

Wesentliche Anpassungen in der Übersicht 
 

1. Durchgängig wurde „Bürgerhaus Kinderhaus“ im Sinne von 41BKI in der alten 
Entgeltordnung ersetzt durch „Kap.8“ in der neuen Entgeltordnung. 
 

2. In § 2 „Allgemeine Bestimmungen“ wurde der Satz eingefügt: „Das 
Basisnutzungsentgelt bezieht sich auf Veranstaltungen mit einer Nutzungsdauer 
von maximal acht Stunden, bei der die Anwesenheit von Personal des „Kap.8“ 
erforderlich ist (inklusive Auf- und Abbau).“ 
 

3. In § 4 „Veranstaltungen Dritter“ wurde das Nutzungsentgelt bei Veranstaltungen 
mit Bühnentechnik in der Agora (großer Saal) um 50,00 € bzw. in der 
Studiobühne um 15,00 € angehoben. 
Diese Änderung schlägt sich in den Entgelttabellen wie folgt nieder: 
 
Kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Stadtteilkulturprogramms (4.2.1) 
 
 ohne Bühnentechnik mit Bühnentechnik 
Agora   
Eintritt bis zu 2,- € frei frei 
Eintritt mehr als 2,- €  225,- € 275,- € 

325,- € 
Mokido   
Eintritt bis zu 2,- € frei frei 
Eintritt mehr als 2,- €  35,- € 50,- € 

65,- € 

 
Feste und Feiern von Gruppen und Vereinen aus dem Bezirk Münster Nord (4.2.2) 
 
 ohne Bühnentechnik mit Bühnentechnik 
Agora   
kein Eintritt 275,- € 325,- € 

375,- € 
mit Eintritt 375,- € 425,- € 

475,- € 
Mokido   50,- €   75,- € 

  90,- € 

 
Sonstige Veranstaltungen (4.3) 
 
 Saal Agora Stadtteiltreff  

Mokido / Studiobühne 
ohne  
Bühnen-
technik 

mit  
Bühnen-
technik 

ohne  
Bühnen-
technik 

mit 
Bühnen-
technik 

Tagesveranstaltung 
Werktags (Montag-Donnerstag) 
zwischen 9:00 und 18:00 Uhr 

375,- € 425,- € 
475,- € 

65,- € 155,- € 
170,- € 

Abendveranstaltung 
Werktags (Montag-Donnerstag) 
zwischen 18:00 und 1:00 Uhr des 
Folgetages 

475,- € 525,- € 
575,- € 

75,- € 165,- € 
180,- € 

Wochenendveranstaltung 
Freitag, Samstag oder Sonntag 
ganztägig  
bis 1:00 Uhr des Folgetages 

575,- € 625,- € 
675,- € 

85,- € 175,- € 
190,- € 

Auf-/Abbau, Proben etc.  
pro weiterer Tag: 

100,- € 100,- € 35,- € 35,- € 
 

 
4. In § 4 wurde außerdem das verfügbare Raumkontingent aktualisiert. 


